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STAATSVERSCHULDUNG

Otto-Erich Geske

Verschuldungsgrenzen in 
gesamtwirtschaftlicher Normallage

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 18. April 1989 eine Entscheidung zu den 
Grenzen der Staatsverschuldung getroffen, in der wichtige verfassungsrechtliche 

Verpflichtungen fürdie wirtschafts- und finanzpolitischen Entscheidungsträger in der 
Bundesrepublik festgelegt wurden. Dr Otto-Erich Geske erläutert die Feststellungen und 

Begründungen des Gerichts über die Verschuldungshöhe in der 
„gesamtwirtschaftlichen Normallage “.

Es versteht sich von selbst, daß das BVerfG bei se i
ner Entscheidung von der geltenden Verfassungs

lage ausgeht und die von den A ntragste lle rn ' beanstan
dete Höhe der Kreditaufnahm e an den Maßstäben des 
Grundgesetzes mißt. Die im vorliegenden Fall e insch lä
gigen Vorschriften sind die im Rahm en der F inanz- und 
Haushaltsreform von 1967 und 1969 geschaffenen A rti
kel 109 Abs. 2 und 115 Abs. 1 Satz 2 GG.

Artikel 109 Abs. 2 lautet: „B und und Länder sind ver
pflichtet, bei ihrer Haushaltsw irtschaft den E rfordernis
sen des gesam tw irtschaftlichen G leichgew ichts Rech
nung zu tragen.“ Artikel 115 Abs. 1 Satz 2 GG lautet: 
„Die Einnahm en aus Krediten dürfen die Sum m e der im 
Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitio
nen nicht überschreiten; Ausnahm en sind nur zulässig 
zur Abwehr einer S törung des gesam tw irtschaftlichen 
G leichgewichts.“

Die Verfassung als Entscheidungsmaßstab

Die Erinnerung an das geltende Verfassungsrecht ist 
notwendig, weil die in dem Regelungskonzept der A rti
kel 109 Abs. 2 und 115 Abs. 1 GG zugrunde liegende Vor
stellung davon ausgeht, „daß eine an der N achfrage an
setzende Beeinflussung derw irtscha ftlichen Konjunktur 
durch die staatliche Haushaltspolitik m öglich und gebo
ten erscheint“ .̂ Derzeit w ird aber in Fachkreisen diese 
antizyklische Konzeption der G lobalsteuerung als ze it
bedingte und bereits überholte w issenschaftliche M ode
strömung eingeordnet und durch eine neue, näm lich die 
sogenannte Angebotstheorie, ersetzt. Insofern ist es 
sinnvoll und auch sehr aufschlußreich, daß das BVerfG

Dr. O tto-Erich Geske, 58, M in isteria ld irektor a.D., 
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nisterium  d e r Finanzen.
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die w issenschaftliche Kritik an dem  Konzept des verfas
sungsändernden G esetzgebers aufnim m t und w ie das 
Gericht Verfassungsrecht und zeitbedingte theoretische 
Lehrm einungen gegenüberstellt, indem es hierzu aus
führt:

„D ieses Konzept sah sich alsbald einer Kritik ausge
setzt; sie verm ißte teils in Art. 115 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. 
Art. 109 Abs. 2 GG die klare Entscheidung zw ischen e i
ner s ituationsbezogenen Verschuldungspolitik, die a l
lein auf die Erfordernisse des gesam tw irtschaftlichen 
G leichgew ichts ausgerichtet ist, und einer noch ob jekt
bezogenen und dadurch begrenzten Verschuldungspo
litik, te ils hielt sie es für schw er umsetzbar, wenn nicht 
gar für ungeeignet, die erstrebte Begrenzung des Um 
fangs der staatlichen Kreditaufnahm e durch deren B in
dung an die Ausgaben für Investitionen zu e rre ic h e n .. .  
Die Kritik verstärkte sich angesichts der beobachteten 
Funktionsschwäche des fiskalpolitischen Instrum enta
riums bei der Rückführung zuvor entstandener Ver
schuldung sow ie im Gefolge des in den W irtschaftsw is
senschaften vordringenden M onetarism us, der unter 
Ablehnung fiskalpo litischer E ingriffe in den M arktm e
chanism us das Konzept einer an der Investitionsbereit
schaft ansetzenden „A ngebotspo litik “ entw ickelt h a t . . .

Der verfassungsändernde G esetzgeber hat diese Kri
tik bislang nicht zum Anlaß für eine erneute Änderung 
des G rundgesetzes genom m en; zudem  ist der Auftrag 
an den G esetzgeber in Art. 115 Abs. 1 Satz 3 GG, ein die 
weithin unbestim m ten verfassungsrechtlichen Vorga-

' D ie E n tsche idung  des B u n d e sve rfa ssu n g sg e rich te s  bez ieh t s ich  auf 
den  A n trag  von D r  Kohl. D r  Z im m ern iiann  und  229 w e ite re n  M itg liede rn  
d e r C D U /C S U -B und es ta gs frak tion , das  H a usha ltsgese tz  aus dem  
Jah re  1981 und  d ie  darin  vo rgeseh ene  N e ttok red itau fnahm e  des B u n 
des  au f se ine  V e rfassungsm äß igke it zu beu rte ilen .

^ B u ndesve rfa ssu n g sg e rich t in de r U rte ilsa u s fe rtig u n g  vom  1 8 .4 . 1989 
(B V erfG E  un te r D.1.3).
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ben konkretisierendes Gesetz zu erlassen, insbeson
dere hinsichtlich der w ichtigen näheren Festlegung des 
Investitionsbegriffs unausgeführt geblieben. Angesichts 
dessen hat die verfassungsrechtliche Überprüfung e i
nes Haushaltsgesetzes von dem  vorfindlichen Rege
lungsgehalt der Art. 109 Abs. 2, 115 Abs. 1 Satz 2 GG 
auszugehen. Darin liegende Unbestim m theiten aufzu lö
sen und die Instrum entarien der H aushalts- und F inanz
politik im Hinblick auf etwaige neue w issenschaftliche 
Erkenntnisse zu verändern, ist Aufgabe des G esetzge
bers; das Bundesverfassungsgericht ist hierzu nicht be
rufen. Das schließt allerdings nicht aus, daß bei einer 
Anwendung der Art. 109 Abs. 2 , 115Abs. 1 Satz 2 GG auf 
konkrete Sachverhalte Veränderungen der w irtschaftli
chen G egebenheiten, die diese Sachverhalte prägen, 
und die w irtschaftsw issenschaftlichen Erkenntnisse 
hierzu nicht unerheblich sind; dies ist vom Bundesver
fassungsgericht zu beachten.“ ^

Nach diesen Ausführungen ist es offensichtlich und 
auch zwangsläufig, daß die Argum entation des BVerfG 
von der Verfassungsvorschrift des Artikels 109 Abs. 2 
GG ausgeht, durch die der Bund und die Länder“* ver
pflichtet sind, bei ihrer Haushaltsw irtschaft den Erforder
nissen des gesam tw irtschaftlichen G leichgewichts 
Rechnung zu tragen. Diese Bindung erstreckt sich auch 

auf die Kreditaufnahm e, da diese Bestandteil der Haus
haltsw irtschaft ist. D ieser nach Artikel 109 Abs. 2 GG ge
sam tw irtschaftlich ausgerichteten Kreditaufnahm e ent
sprechend unterscheidet -  nach der Auslegung des 
B V e rfG -A rtike l 115Abs. 1 Satz 2 GG zw ischen e iner ge
sam tw irtschaftlichen Norm allage und einer Störung des 
gesam tw irtschaftlichen G leichgewichts^. ,

Regelfall und Ausnahme

Das BVerfG hat d ie Regelung für die Kreditaufnahm e 
„in  e iner S törungsiage, insbesondere bei einem Kon- 
junkturabschw ung“ im 2. Halbsatz des Artikels 115 Abs. 
1 Satz 2 GG ausdrücklich nur als die „Ausnahm e vom 
R egelfa ll“ bezeichnet, aber die überzogenen Form ulie
rungen der Antragsteller, es handele sich um den extre
men Fall eines sogenannten Haushaltsnotstandes, ver
g le ichbar m it dem staatsrechtlichen Ausnahm ezustand, 
zurückgewiesen®. Das Gericht hat bei seiner Verfas
sungsauslegung darauf hingewiesen, daß die Inan-

 ̂ BVerfG E D ,1,3.

‘  A u ch  w e nn  in d e r E n tsche idung  nur e in  G ese tz  des B u ndes au f se ine 
V e rfassungsm äß igke il übe rp rü ft w urde , sind auch d ie  Länder von der 
ve rla ssu n g sg e rich tlich cn  A u s legu ng  des A rtike ls  109 Abs, 2 G G  m itb e 
troffen, D iffe renz ie rte r ist das E rgebn is  fü r dem  A rtike l 115 Abs, 1 G G  e n t
sp rechen de  R ege lu ngen  de r Länder und deren  no tw e nd ige  K o nkre tis ie 
rungen,

^ BV erfG E D ,l,2 ,b).

'  B V erfG E  D ,L2 ,b ), bb).

spruchnahm e der Ausnahm evorschrift durch den Haus
haltsgesetzgeber auf die S ituation begrenzt ist, in der 
„e ine Störung des gesam tw irtschaftlichen G leichge
w ichts vorliegt oder unm itte lbar d roht“ .̂

Durch diese Zuordnung der Ausnahm eregelung wird 
klar, daß das BVerfG alle übrigen gesam tw irtschaftli
chen Situationen außer der S törungslage als „gesam t
w irtschaftliche Norm allage" ansieht. D iese G egenüber
stellung von Regelfall und Ausnahm e in Artikel 115 Abs.
1 GG geht auf frühere Form ulierungen aus der Entste
hungsgeschichte d ieser Vorschrift zurück.

Die G leichsetzung von Regelfall und gesam tw irt
schaftlicher Norm allage wird sicherlich zunächst Ver
ständnisschw ierigkeiten für den po litischen und ökono
m ischen Sprachgebrauch bringen; liegt es doch nahe, 
eine gesam tw irtschaftliche Norm allage als eine ge
sam tw irtschaftliche G leichgew ichtslage zu verstehen 
und dam it diese beiden Begriffe g leichzusetzen. Im Ur
teilstext ist aber klargestellt, daß das BVerfG mit der Kre
ditaufnahm e in einer w irtschaftlichen Norm allage jede 
Kreditaufnahm e gem eint hat -  m it Ausnahm e der in der 
S ituation eines gestörten gesam tw irtschaftlichen 
G leichgewichts,

Gesamtwirtschaftliche Normallage

„Für die Norm allage“ , so führt das BVerfG zu Artikel 
115 Abs. 1 Satz 2 ,1 . Halbsatz GG aus, „w ird die Kredit
aufnahm e nicht ausgeschlossen. Sie wird vie lm ehr 
grundsätzlich zugelassen, aber nach M aßgabe dessen 
eingeschränkt, was in W ahrung der Erfordernisse des 
gesam tw irtschaftlichen G leichgew ichts geboten er
scheint; d iesen Erfordernissen ist Rechnung zu tra 
gen."®

An dieser Stelle des Urteils werden vom BVerfG zwei 
erläuternde Beispiele für eine restriktive Kreditauf
nahme angefügt, wobei in dem  weitergehenden Fall so
gar eine Nettokreditaufnahm e von (weniger als) Null, 
d. h. eine Schuldentilgung, genannt w ird; „H iernach 
kann beispielsweise die Kreditaufnahm e gering zu hal
ten oder eine im gesam tw irtschaftlichen Interesse ein
gegangene Verschuldung zurückzuführen sein, falls ein 
solches Haushaltsgebaren im H inblick auf eine an der 
Erhaltung des gesam tw irtschaftlichen G leichgew ichts 
ausgerichtete m ittelfristige W irtschaftspolitik  vonnöten 
erscheint."® Aber auch eine expansive Kreditaufnahm e 
kann in einer gesam tw irtschaftlichen Norm allage ange
bracht sein, wenn dies gesam tw irtschaftlich erforderlich

'  BV erfG E D .IIL I b),

* B V erfG E  D ,l,2 ,b ) ,a a ). 

’  BV erfG E D ,L 2 ,b ) ,a a ),
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ist. A llerdings „w ird der H aushaltsgesetzgeber in Artikel 
115 Abs. 1 Satz 2, Halbsatz 1 GG daran gebunden, nicht 
mehr an Krediten aufzunehm en, als fü r Investitionen 
ausgegeben w ird “ ’ “ .

In der finanzpolitischen Realität umfaßt die „gesam t
w irtschaftliche N orm allage“ also die ganze Skala der 
ökonomischen Situationen, in denen auf der einen Seite 
keine Nettokreditaufnahm e und sogar ein Schuldenab
bau gesam tw irtschaftlich geboten sind und in denen auf 
der anderen Seite eine expansiv w irkende Kreditauf
nahme erforderlich erscheint, solange diese Kreditauf
nahme die Höhe der Investitionen nicht überschreitet.

Dem Kurzschluß, es bestehe praktisch doch nie eine 
Situation, in der man von einem  gesam tw irtschaftlichen 
G leichgewicht sprechen könne, also sei das G leichge
wicht im m er gestört und daher die Kreditaufnahm e im 
mer unbegrenzt, hat das BVerfG in seiner Begründung 
vorgebeugt, indem es zu dem  in die Verfassung aufge
nommenen Begriff des gesam tw irtschaftlichen G leich
gewichts auf die Entstehungsgeschichte des Artikels 
109 Abs. 2 GG verweist. Z iel de r F inanz- und Haushalts
reform der Jahre 1967 und 1969 war es, so übernim m t 
das BVerfG die Absichten des verfassungsändernden 
Gesetzgebers, „d ie  staatliche Haushaltsw irtschaft und 
Haushaltspolitik sow ie das Haushaltsrecht angesichts 
der erkannten gesam tw irtschaftlichen Bedeutung des 
Staatshaushalts zugle ich in den D ienst e iner konjunktur
steuernden W irtschafts- und F inanzpolitik zu s te llen“ ” .

Die 1967 vorgenom m ene Verfassungsänderung mit 
der in A rtikel 109 Abs. 2 GG aufgenom m enen Verpflich
tung von Bund und Ländern, bei ihrer H aushaltsw irt
schaft den Erfordernissen des gesam tw irtschaftlichen 
Gleichgewichts Rechnung zu tragen, wurde bekanntlich 
vom Erlaß des G esetzes zur Förderung der Stabilitä t 
und des W achstum s der W irtschaft vom 8. Juni 1967 be
gleitet'^.

„Aus der Entstehungsgeschichte des Art. 109 Abs. 2 
GG geht hervor, daß der verfassungsändernde G esetz
geber Inde r g leichzeitig entstandenen Vorschrift des § 1 
Satz 2 StW G eine zutreffende Um schreibung des ge 
sam twirtschaftlichen G leichgew ichts sah, daß er aber 
die dortigen vie r w irtschaftspolitischen Teilziele (S tab ili
tät des Preisniveaus, hoher Beschäftigungsstand, au
ßenwirtschaftliches G leichgew icht bei stetigem  und an
gemessenem W irtschaftswachstum ) nicht im G rundge
setz festschreiben wollte, um dieses für künftige Fort

entw icklungen der w irtschaftsw issenschaftlichen Er
kenntnis o ffen zuha lten .. .  Dem nach stellt der Begriff 
des gesam tw irtschaftlichen G leichgew ichts einen unbe
stim m ten Verfassungsbegriff dar, der einen in die Zeit 
hinein offenen Vorbehalt für die Aufnahm e neuer, gesi
cherter Erkenntnisse derW irtschaftsw issenschaften als 
zuständiger Fachdisziplin enthält. Da indessen nach de
ren gegenwärtigem  Kenntnisstand gesicherte abwei
chende Erkenntnisse n icht vorliegen, kann zur Konkreti
sierung dieses Begriffs weiterhin auf die Teilziele des 
§ 1 Abs. 2 StWG zurückgegriffen w e rd e n ..

Im Zusam m enhang m it der Prüfung, wann eine Stö
rung des gesam tw irtschaftlichen G leichgew ichts vor
liegt oder unm itte lbar droht, stellt das BVerfG ausdrück
lich fest, „daß das gesam tw irtschaftliche G leichgew icht 
dynam isch zu verstehen is t . . .  Es m eint nicht die volle 
und nachhaltige Erreichung aller Teilziele zugleich, son
dern eine relativ-optim ale G leichgew ichtslage in der 
Realisierung der Teilziele, die untereinander in einem 
Spannungsverhältn is stehen können und oftm als nicht 
ohne wechselseitige Abstriche realis ierbar sind. Das ge
sam tw irtschaftliche G leichgew icht unterliegt dam it stän
digen Schwankungen und erscheint dem gem äß stets 
als prekär. Diese Labilitä t allein rechtfertigt aber noch 
nicht die Annahm e einer S törungslage. Die Inanspruch
nahm e der Ausnahm evorschrift ist v ie lm ehr erst dann 
gerechtfertigt, wenn das gesam tw irtschaftliche G leich
gew icht ernsthaft und nachhaltig gestört ist oder eine 
solche S törung unm itte lbar droht; für die Annahm e einer 
solchen S törungslage kom m t es w eniger auf die zu e in
zelnen Kom ponenten gegebenen Daten als auf die 
darin erkennbare Entw icklungstendenz an “ '^.

Investitionssumme als Obergrenze

Das sind deutliche und beschränkende K larste llun
gen an die Adresse des Haushaltsgesetzgebers, denen 
dieser im Rahmen der ihm bei einer Störungslage ob lie
genden form ellen Darlegungslast Rechnung tragen 
muß. Sie führen zu einer engen Fassung der A nw en
dungssituationen fü r eine über der Investitionssum m e 
liegende erhöhte Kreditaufnahm e im Ausnahm efall. Sie 
führen aber nicht gleichzeitig dazu, den Handlungsraum  
des Haushaltsgesetzgebers für Kreditaufnahm en im ge
sam tw irtschaftlichen Norm alfall auszuweiten, denn der 
bleibt auf eine Kreditaufnahm e in Höhe der Investitio
nen begrenzt.

Für die obere G renze der Kreditaufnahm e in einer ge
sam tw irtschaftlichen Norm allage ist dem nach die

BVerfG E D .l.2 .b ) ,a a ).

"  BVer1G ED.I.2.a).

BVerfG E D .l.2 .a ).

W IRTSCHAFTSDIENST 1989A/III

B V erfG E  D .Ill. l.a .). 

BV erfG E D .III.I.b ).
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Sum m e der Investitionsausgaben von zentra ler Bedeu
tung. Nun hat aber das BVerfG ausgeführt, daß m it der 
Begrenzung der Kreditaufnahm e in einer gesam tw irt
schaftlichen Norm allage nach Artikel 115 Abs. 1 Satz 2, 
Halbsatz 1 GG .,an einem  G rundelem ent der alten Dek- 
kungsregel festgehalten wird. Der haushaltsw irtschaftli
che Vorgriff auf zukünftige E innahm en soll jedenfalls da 
durch begrenzt werden, daß der Kredit nur im Umfang 
der Ausgaben mit zukunftsbegünstigendem  Charakter 
in Anspruch genom m en werden darf. Entscheidend für 
den Inhalt und die W irksam keit d ieser Begrenzung wird 
som it der Begriff der Investition, den die Verfassung a l
lerdings Undefiniert läßt“ '®'®. Der Auftrag an den G esetz
geber in Artikel 115 Abs. 1 Satz 3 GG (..Das Nähere wird 
durch Bundesgesetz geregelt“ ), ein die verfassungs
rechtlichen Vorgaben konkretisierendes G esetz zu er
lassen. insbesondere hinsichtlich der w ichtigen nähe
ren Festlegungen des Investitionsbegriffs, sei aber un
ausgeführt geblieben'^.

Das hat die Bundesregierung stets anders gesehen, 
weil der G esetzgeber den Auftrag des Artikels 115 Abs. 
1 Satz 3 GG doch durch die Bundeshaushaltsordnung 
und das Stabilitä ts- und W achstum sgesetz erfü llt habe. 
Jedoch genügen diese beiden G esetze keineswegs je 
nen Anforderungen, die das BVerfG durch den verfas
sungsrechtlichen Auftrag in Artikel 115 Abs. 1 S a tz 3 G G  
gestellt sieht.

Das BVerfG führt zur Bedeutung und zum  Inhalt eines 
vollständigen Ausführungsgesetzes aus: ,.Das norm a
tive Regelungskonzept des Art. 115 Abs. 1 Satz 2 GG 
zie lt in beiden Halbsätzen im Rahmen der Erfordernisse 
des gesam tw irtschaftlichen G leichgewichts (Art. 109 
Abs. 2 GG) auf eine Begrenzung zulässiger Staatsver
schuldung. Zu seiner vollen Realisierung ist es an die in 
Art. 115 Abs, 1 Satz 3 GG vorgesehene ausführende G e
setzgebung gebunden. Ohne eine solche bleibt es. trotz 
seiner fundam entalen Bedeutung für die S icherung und 
Handlungsfähigkeit des m odernen Leistungs- und So
zia lstaates. unvollständig und te ilweise w irkungslos. 
Das vorliegende Verfahren g ibt Anlaß, den G esetzgeber 
an die vollständige Erfüllung dieses G esetzgebungsauf
trags, der -  anders als etwa in Art. 112 Satz 3 GG -  nicht 
als bloße Erm ächtigung form uliert ist, zu erinnern. Dazu 
gehört -  neben einer m öglichen Regelung von E inzel
heiten im Hinblick auf die Darlegungsobliegenheit bei In-

anspruchnahm e der Ausnahm eregelung des Art. 115 
Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2 GG -  vor allem  eine nähere Präzi
sierung des Investitionsbegriffs im Sinne des Art. 115 
Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1 GG, Im Zusam m enhang hiermit 
wird auch zu prüfen sein, ob die Vorgaben, die Art. 109 
Abs. 2 GG im Rahm en des Art. 115 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 
1 GG entfaltet, näher zu konkretisieren und dam it hand
habbar zu m achen sind."'®

Soweit es um eine Ausw eitung des in der S taatspra
xis üblichen Investitionsbegriffs geht -  und dazu hatte 
das BVerfG Anlaß, Stellung zu nehm en - .  durch die 
dann auch die Verschuldungsgrenze erhöht würde, hat 
das G ericht alle defin itorischen E rweiterungen -  etwa 
im H inblick auf Ausgaben für Ausbildung („hum an capi
ta l“ ) oder investive Verte idigungsausgaben -  abge
blockt. Auch hier beruft sich das BVerfG auf die Entste
hungsgeschichte und auf Sinn und Zweck der Vor
schrift; eine solche Ausweitung „w ürde der norm ativen 
Intention d ieser Bestim m ung, die S taatsverschuldung 
zu begrenzen, geradewegs zuw iderlaufen“ '®.

Aus den wertenden Form ulierungen im Zusam m en
hang m it der Kritik an der Festlegung der Investitions
höhe nach der derzeitigen S taatspraxis läßt sich sogar 
entnehm en, daß das G ericht die derzeit übliche Defini
tion der Investitionen als zu weit ansieht. „D e r G esetz
geber soll -  d ies ist der Sinn und norm ative G ehalt des 
ihm erteilten R e ge lun gsa u ftra gs-a nha nd  und unter Be
rücksichtigung der bislang gewonnenen Erfahrungen 
den Investitionsbegriff so präzisieren, daß er seiner 
Funktion m öglichst gerecht werden kann, e iner S taats
verschuldung vorzubeugen, die den Bundeshaushalt 
für die Zukunft zu stark belastet und den notwendigen 
Entscheidungsspielraum  künftiger H aushaltsgesetzge
ber. dessen diese zur Lösung der dann vordringlichen 
Problem e bedürfen, über G ebühr beschneidet . . .  Er 
wird bei der ihm aufgetragenen eigenen Regelung vor

BV erfG E D .I.2 .b ),a a ).

M it d iese r Form u lie rung  is t -  w ie  im  U rte il da rge leg t -  ke ine W ie d e rb e 
le bung  de r früh e re n  O b jek tb e zo g e n h e it de r K red ita u fna hm e  gem ein t, 
d ie  du rch  d ie  1967/1969 e in g e fü h rte  s itua tio n sb e zo g e n e  K red ita u f
nah m e  abg e lös t w urde .

"  B V erfG E  D.1.3.

B V erfG E  D .IV

B V e rfG E D .il,

^  BV erfG E D.IV.2.

Z w ischen  de n  s taa tlich en  E benen  beste h e n  be i de r D e fin ition  des  In 
ve s tition sbeg riffs  In te ressen - und  M e in u n g su n te rsch ie d e  in sbesonde re  
darüber, o b  F inanzh ilfen  und  Z usch üsse  fü r Inves titionen  (z. B. bei 
M isch fin a n z ie ru n g s ta tb e s tä n d e n ) bei de r g e w ä h renden  G eb ie tskö rpe r
scha ft a ls  Inves titionen  ge rechn e t w e rde n  so llen  und /o d e r bei d e r d ie  In 
ves tition en  vo rn e h m e n d e n . Vg l. in sb e so n d e re  dazu  W isse n sch a ftlich e r 
B e ira t be im  B u n desm in is te rium  de r F inanzen , G u tach ten  zum  B egriff 
d e r ö ffe n tlich e n  Inves titionen , B M F -D o ku m e n ta tio n  N r  6 /1980  vom
20. 5 .1 9 8 0 . Für d ie  g e sa m tw irtsch a ftlich  re levan ten  H a u sh a llsü b e rs ich 
ten  s ind  d e ra rtig e  D o ppe lzäh lu ngen  s te ts  be re in ig t. Z um  B e isp ie l b e tru 
gen  1988 d ie  In ves titionsau sgaben  des  B u ndes 33 ,4  M rd. DM , d e r L ä n 
der 40 ,6  M rd. D M  und de r G em e inde n  41,3 M rd. DM , d ie  Inves titionen  
des ö ffe n tlich e n  G esa m th a u sh a lts  a b e r n ich t 115,3 M rd. DM . sond ern  
(bere in ig t) 9 3 ,3  M rd. DM . D iesen  In ves titionsau sgaben  s tand  e ine  N e tto 
k red itau fnahm e  von 53 ,8  M rd. DM  g e g enübe r; dab e i e n tfie le n  au f den 
Bund 35 ,4  M rd. DM , d ie  L än de r 16,1 M rd. D M  und d ie  G em e inde n  2 .3  
M rd. DM .
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allem zu prüfen und zu entscheiden haben, w ie w eit der 
derzeit in der S taatspraxis verw endete Investitionsbe
griff -  auch und gerade im H inblick auf die bislang ge
wonnenen Erfahrungen -  der norm ativen Intention der 
Artikel 109 Abs. 2 und A rtikel 115 Abs. 1 Satz 2 GG 
(noch) angem essen ist. Das schließt nicht aus, daß der 
Bundesgesetzgeber im G esetzgebungsverfahren die 
nach dem Haushaltsgrundsätzegesetz naheliegende 
Abstimmung m it den Ländern über einen einheitlich zu 
verwendenden Begriff der Investition such t."“ ’^'

Weitere Vorgaben

Welche entscheidende Bedeutung das Ausführungs
gesetz für die der gesam tw irtschaftlichen Entwicklung 
angemessene Höhe der Kreditaufnahm e und für eine 
Begrenzung der S taatsschulden nach der A nsicht des 
BVerfG hat, w ird aus den Hinweisen deutlich, was alles 
„im Zusam m enhang mit dem  Regelungsauftrag aus Ar
tikel 115 Abs. 1 Satz 3 GG auch zu prüfen sein wird"^^. 
Es ist zu beachten, daß alle d iese H inweise des G e
richts sich auf die gesam tw irtschaftliche Norm allage be
ziehen! „In Zusam m enhang mit dem  Regelungsauftrag 
aus Artikel 115 Abs. 1 Satz 3 GG wird auch zu prüfen 
sein, wie weit eine nähere gesetzliche Konkretisierung 
der Vorgaben des A rtikels 109Abs. 2 G G im  Hinblick auf 
deren Beachtung im Rahmen des Artikels 115 Abs. 1 
Satz 2. Halbsatz 1 GG geboten ist. Von Artikel 109 Abs. 
2 GG soll fü r die staatliche Kreditaufnahm e schon vor 
und außerhalb der Abw ehr e iner S törung des gesam t
w irtschaftlichen G leichgew ichts eine Regulierungsfunk
tion ausgehen. Sie soll u. a. verhindern, daß sich -  je 
weils unterhalb der Höchstgrenze des A rtikels 115 Abs. 
1 Satz 2. Halbsatz 1 GG -  ein stetig w achsender Schul
densockel bildet, der schließlich die Fähigkeit des 
Staatshaushalts, auf die Problem e der G egenwart und 
der Zukunft zu reagieren, in Frage ste llt.“ ^®-̂ ''

Bei dem Umfang der H inweise und bei den E inzelhei
ten. die das BVerfG -  auch bei den Artikeln 109 Abs. 2 
und 115 Abs. 1 Satz 2, Halbsatz 1 GG -  als regelungsbe
dürftig im Zusam m enhang mit dem  Ausführungsgesetz 
ansieht, ist das M ißverständnis nicht auszuschließen, 
daß Bindungen für den Haushaltsgesetzgeber bei der 
Kreditaufnahme im gesam tw irtschaftlichen Norm alfall 
erst durch den Erlaß dieses Ausführungsgesetzes ent
stehen würden. Deshalb ist es notwendig, darauf h inzu
weisen, daß die norm ative Vorgabe des Artikels 109 
Abs. 2 GG auch schon vor dem  Erlaß des Ausführungs

gesetzes zu Artikel 115 Abs. 1 Satz 3 GG ge ltender ver
fassungsrechtlicher Maßstab für die Haushaltsaufste l
lung und die Höhe der Kreditaufnahm e ist. Das Z iel der 
Ausführungen des BVerfG ist es, diese V erfassungsbe
stim m ungen durch das Ausführungsgesetz „handhab
barer“ und w irksam er zu machen. Deshalb spricht das 
BVerfG auch von der „vollen Realisierung" des norm ati
ven Regelungskonzepts des Artikels 115 Abs. 1 Satz 2, 
1. und 2. Halbsatz GG im Rahmen der E rfordernisse des 
gesam tw irtschaftlichen G leichgew ichts (Artikel 109 
Abs. 2 G G ) durch die in Artikel 115 Abs. 1 Satz 3 GG vor
gesehene ausführende G esetzgebung, ohne die es 
sich „praktisch nicht entfa lten könne“ , „unvollständig 
und te ilweise w irkungslos" bleibe.

Die neuen Rahmenbedingungen

Neu an den durch das Urteil geschaffenen w irt
schafts- und finanzpolitischen Rahm enbedingungen 
sind nicht die grundlegenden Verfassungsbestim m un
gen. sondern deren Auslegung und Konkretisierung 
durch das BVerfG. Und dies bedeutet für die Kreditauf
nahm e in einer gesam tw irtschaftlichen Normallage.

□  daß die quantitative Bem essung der Höchstgrenze 
des A rtikels 115 Abs. 1 Satz 2. Halbsatz 1 GG von der 
Definition der Investitionen abhängt;

□  daß diese Höchstgrenze als Folge eines noch ge
setzlich festzulegenden Investitionsbegriffs nicht höher 
sein darf als bisher (nach der in der S taatspraxis übli
chen Abgrenzung der Investitionen), sondern eher nied- 
riger^^

□  daß die Kreditaufnahm e im  Rahm en  der zulässigen 
Höchstgrenze des Artikels 115 Abs. 1 Satz 2, Halbsatz 1 
GG an den Erfordernissen des gesam tw irtschaftlichen 
G leichgew ichts nach Artikel 109 Abs. 2 GG auszurich
ten ist^®;

□  daß von Artikel 109 Abs. 2 GG eine Regulierungs
funktion für die staatliche Kreditaufnahm e ausgeht, die 
verh indern soll, daß sich -  jeweils unter der Höchst
grenze -  ein stetig wachsender Schuldensockel 
bildet^^.

Berücksichtigt man darüber hinaus die im Urteil für 
das Ausführungsgesetz form ulierten Anforderungen, 
m. a. W. unterstellt man, daß die ausführende G esetzge
bung bereits die form ulierten M indestanforderungen 
umgesetzt hat, so führt aufgrund der verfassungsrechtli-

“  BVerfG E D.IV.3.

”  BVerfGE D.IV.3.

Auch d ie am  S ch luß  d ie se s  B e itrag s  au fg e n o m m e n e n  neu en  R ah
m enbed ingungen zäh len  zu  den  w e ite re n  A n fo rde runge n  des BV erfG .

D ie  s truk tu re llen  und lä n g e rfr is tig e n  A u sw irkung en  d e r s tänd ig  s in 
kend en  In ves titionsqu o te n  des  B undes au f se ine  V e rschu ldensg ren ze  
könn en  in d iesem  B e itrag  n ich t b eh ande lt we rden .

“  B V erfG E  D.IV.1.

”  B V erfG E  D.IV.3.
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chen Vorgaben für eine gesam tw irtschaftlich angem es
sene Höhe der Kreditaufnahm e im jew eiligen Haus
haltsgesetz die Entscheidung des BVerfG dazu, daß bei 
der Verabschiedung der jährlichen Haushaltsgesetze 
(auch) in der gesam tw irtschaftlichen Norm allage d ie Er
fordernisse des gesam tw irtschaftlichen G leichgewichts 
sehr viel stärker zu berücksichtigen sind als bisher, und 
zwar

□  weil die Kreditaufnahm e des Bundes nach „fes tge
legten handhabbaren O rientierungen dafür, ob und in 
welchem  Umfang unter den G esichtspunkten des ge
sam tw irtschaftlichen G leichgew ichts die Kreditauf
nahme des Bundes als unbedenklich angesehen wer
den kann, e iner besonderen Rechtfertigung bedarf oder 
ausgeschlossen sein m uß“ ®̂, erfolgt;

□  weil die Höhe der Kreditaufnahm e (angesichts der 
Unbestim m theit und der dynam ischen Kom ponente des

BV erfG E  D.IV.3. 

”  BV erfG E D .IV 3 . 

”  B V erfG E  D.IV.3.

Begriffs gesam tw irtschaftliches G leichgew icht sowie 
der begrenzten Vorhersehbarkeit w irtschaftlicher Kon
stellationen einer in d ie  W eltw irtschaft verflochtenen na
tionalen Volksw irtschaft zum indest nach festgelegtem  
Verfahren) gesam tw irtschaftlich begründet werden 
m uß“ ;

□  weil „auch die Verwendung des sogenannten Bun
desbankgew inns zur Ausgabenfinanzierung -  in der 
W irkung einer Kreditaufnahm e bei der Notenbank ohne 
Z ins- und T ilgungsverpflichtung gle ichkom m end -  be
dacht w erden muß^°.

Noch ist nicht sicher, ob der Haushaltsgesetzgeber 
des Bundes sich bei der Verabschiedung des Bundes
haushalts 1990 an die neuen Rahm enbedingungen hal
ten wird; d ies w ird ein Test darauf sein, w ie ernst der 
B undesgesetzgeber Vorgaben des BVerfG nimmt, auch 
wenn e r sie bis dahin noch nicht se lbst in dem  Ausfüh
rungsgesetz nach Artikel 115 Abs. 1 Satz 3 GG form ali
siert hat. Kriterium  dafür w ird die gesam tw irtschaftliche 
Begründung und die Rechtfertigung einer gegenüber 
dem  Vorjahr erheblich erhöhten Kreditaufnahm e sein.

MITTELSTANDSPOLITIK

Matthias Schmidt

Neuorientierung der IVlittelstandspolitik
Unter Hinweis auf die Realisierung des EG-Binnenmarktes verstärkt die Bundesregierung 

die Mittelstandsförderung. Dr Matthias Schmidt untersucht, ob die gegenwärtige 
Mittelstandspolitik notwendig und aus volkswirtschaftlicher Sicht zu rechtfertigen 

ist. Bedarfes einer wettbewerbsorientierten Reform der Förderung kleiner
und mittlerer Unternehmen?

Im Etatansatz für das Jahr 1990 hat das Bundesm ini
sterium  für W irtschaft eine Aufstockung der M ittel

standsförderung um 30 Mill. DM auf 456 Mill. DM vorge
sehen'. Der größte Teil der M ittelzuführung (28 Mill. DM) 
entfä llt dabei auf das „E uro-F it-P rogram m “ zurVorberei- 
tung und Leistungssteigerung m itte lständischer Unter
nehmen im Hinblick auf den Europäischen B innen
markt. Z iel dieses Programms ist es, z. B. über ein

D r M atthias Schmidt, 31, war bis 1988 w issen
schaftlicher M itarbeite r am  W irtschaftspolitischen  
Sem inar de r Universitä t zu  Köln und is t gegenw är
tig im  F inanzbereich de r Henkel KGaA in D üssel

do rf tätig.

„Euro-Telefon“ Inform ationsdefizite über die Ausw irkun
gen und E inzelvorhaben des B innenm arktes abzu
bauen, die Präsenz m itte lständischer Unternehm en auf 
Auslandsm essen durch Beihilfen zu steigern und die 
Beratungsle istung der Außenhandelskam m ern durch 
EG -Spezialisten zu erhöhen. W ird die m itte lstandsspe
zifische Forschungsförderung m iteinbezogen, die von 
den Verantwortlichen ebenfa lls als ein Beitrag zur Vor
bereitung der Klein- und M ittelbetriebe auf den EG-Bin
nenm arkt gesehen wird^, wendet die Bundesregierung 
auch im kom m enden Jahr knapp 1,2 Mrd. DM für die M it
telstandsförderung auf.

In die gleiche Richtung w ie das „Euro-F it-P rogram m “ 
-  aber unabhängig von den M aßnahm en des Bundes -
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